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Legende:

= Federführung

= Meilenstein-Entscheid, mit der
Möglichkeit zur  Rückkehr
in eine vorherige Phase 

= Mitbeteiligung

M

= ordentlicher Verfahrensablauf

= Problemlösungszyklus

Verordnung

2. Konzeptphase

Mit dem Startschuss in 
der Impulsphase wird 
die Konzeptphase er- 
öffnet. In ihr wird ent- 
schieden, „wohin die 
Reise gehen soll“. In 
einem „kreisförmig“ 
dargestellten Problem- 
lösungszyklus werden 
der IST-Zustand fest- 
gestellt, Ziele formu- 
liert, Lösungsvarianten 
erarbeitet und evaluiert. 
Diese Arbeiten münden 
in das Normkonzept 
(Ausnahme: Bei 
Verordnungen kann 
i.d.R. auf ein 
Normkonzept verzichtet 
werden). Die 
Genehmigung des 
Normkonzepts ist ein 
wichtiger Meilenstein 
des Rechtssetzungs- 
projekts: Die 
Departementsleitung 
oder der Regierungsrat 
entscheidet über die 
Freigabe der Ent- 
wurfsphase. 

Mit einem Link gelan- 
gen Sie zur 
Entwurfsphase.

Ablauf eines Rechtssetzungsverfahrens
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https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/sk/dokumente_7/recht/rechtsetzung/phasen_der_rechtsetzung/Entwurfsphase.pdf
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